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TEIL D. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
 
1. Art der baulichen Nutzung: 
 
 Sonstiges Sondergebiet SO gemäß § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO 

Zweckbestimmung: Betonwerk zur Produktion von Transportbeton und zur Auf-
bereitung von Recyclingkies  

 
Es sind nur folgende Nutzungen in den einzelnen Nutzungsbereichen SO1 – SO3 
zulässig: 
 
SO1: 

 
 - Brechanlage zum Brechen von festem Beton, 
 - Steuerzentrale für die Betriebsanlagen des Betonwerks 
 - Aufenthaltsraum für Mitarbeiter, 

- Kleinkläranlage für Abwasser, 
- Befestigte Fläche für die Produktion von Betonblöcken, 
- Abstellhalle zur Nutzung als Werkstatt und Steuerzentrale für neue Energien, 
- Reifenwaschanlage für LKW, 
- befestigte und unbefestigte Lagerplätze für diverse Schüttgüter, Kies und 

Sand, 
- Pkw-Stellplätze. 
 

 
 SO2: 
 

- Überdachte Garage zum Unterstellen von Betriebsmitteln und Radlader, 
- Befestigte und überdachte Lagerbox für RC-Kies, 
- Stationäre Trommel-Siebanlage zur Absiebung von Kies, 
- Trog-Waschanlage für Kies mit Absiebung sowie Fraktionierung in Kiesboxen, 
- Kammerfilterpresse zum Separieren von Waschwasser und Zementfeinteilku-

chen, 
- Beton-Mischanlage - Reihendosieranlage mit 6 Zuschlagskammern,  6 Ze-

mentsilos, 
- Einspeisestation mit Trafo, 
- Flüssigkeitsdichtes Absetzbecken für Wasser-Zement-Gemisch, 
- Flüssigkeitsdichtes Absetzbecken mit integriertem Rührwerk für Wasser-

Zement-Gemisch, 
- Beton-Recyclinganlage zum Auswaschen von Fahrmischern mit Auffangbox, 
- Reifenwaschanlage für LKW, 
- Pkw-Stellplätze. 

 
 SO3: 
 
 - Brechanlage zum Brechen von festem Beton, 

- Beton-Mischanlage mit 5 Zementsilos, 
- Siebanlage von aufbereitetem RC-Kies, 
- Lagerboxen für Sand, Kies, Splitt und andere Schüttgüter, 
- Befestigte und überdachte Freifläche zum Abstellen von Betonfahrmischern 

und Betonpumpen, 
- Überdachte Garage zum Unterstellen von Betriebsmitteln und Radlader, 
- Pkw-Stellplätze. 

 Verfahrensfreie Bauvorhaben und Nutzungen gemäß Art. 57 BayBO sind inner-
halb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans unzulässig. Ausgenommen 
hiervon sind Stellplätze und eine Werbetafel < 8 m2 Größe im Einfahrtsbereich.  

 
2.  Maß der baulichen Nutzung: 
 
2.1 Grundflächenzahl 
 
 Die Grundflächenzahl wird gemäß § 17 BauNVO i.V.m. § 19 BauNVO auf maxi-

mal 0,8 festgesetzt. 
 
2.2 Höhe baulicher Anlagen 
 
 Die  nachfolgenden Höhen stellen Bauwerkshöhen der baulichen Anlagen ein-

schließlich Wandhöhen dar. Die Bauwerkshöhe ist zu messen ab festgesetzter 
Geländeoberfläche (Höhe des vorhandenen Geländes )  bis zum oberen Ab-
schluss der baulichen Anlage (First). 

 
 SO1:  
  

- Brechanlage   max. 6,0 m 
-  Steuerzentrale   max. 4,5 m 
- Aufenthaltsraum  max. 4,5 m 
- Abstellhalle   max. 6,0 m 
- Reifenwaschanlage  max. 3,0 m 

 
 SO2:  
 
 -  Garage   max. 4,5 m 
 -  Lagerboxen   max. 4,5 m 
 -  Trommel-Siebanlage  max. 4,5 m 
 -  Trog-Waschanlage  max. 3,0 m 
 -  Kammerfilterpresse  max. 4,5m 
 -  Trafo/Einspeisestation max. 3,0 m 
 -  Beton-Mischanlage  max. 25,0 m    
 -  Beton-Recyclinganlage max. 9,0 m 

- Reifenwaschanlage  max. 3,0 m 
 
 SO3:  
 
 -  Brechanlage   max. 6,0 m 
 - Siebanlage   max. 9,0 m 
 -  Beton-Mischanlage  max. 25,0 m   
 -  Lagerboxen   max. 4,5 m 
 -  überdachte Freifläche max. 4,5 m 
 
3. Bauweise: 
 
 Im Sondergebiet wird eine offene Bauweise gemäß § 22 BauNVO festgesetzt. 

4. Gestaltung baulicher Anlagen: 
 

- Dachform:   Flachdach  FD, Pultdach PD 
- Dachneigung:    DN max. 15°  
- Dachdeckung:  Blecheindeckung, Kies 

      extensive Dachbegrünung  ist zulässig 
- Fassaden: spiegelnde Materialien sowie grelle und leuch-

tende Farbgebun g sind unzulässig 
 
5.  Einfriedungen:  
 
 Es sind Einfriedungen zulässig bis zu einer Höhe von 2,0 m. Diese sind im Ab-

stand von mind. 5,00 m bzw. mind. 10,00 m (siehe Pkt. 9.3 und 9.4) von der 
Grundstücksgrenze und nur außerhalb von Gehölzbeständen zur errichten, um 
eine ausreichende Eingrünung aus heimischen Gehölzen dahinter gewährleisten 
zu können. 

 
6. Abgrabungen und Aufschüttungen: 
 
 Geländeveränderungen sind in der Form zulässig, wie es die betriebliche Nut-

zung der baulichen Anlagen erfordert. Auffüllungen sind zu den seitlichen Grund-
stücksgrenzen mit einem Böschungswinkel von mind. 1:2 abzuböschen, der Ab-
stand des Böschungsfußes bzw. Böschungskamms zur Grenze beträgt mind. 1,0 
m.  

 
7. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (staubredu-

zierende Maßnahmen): 
 
7.1 D ie Eingrünung des Sondergebietes dient als staubreduzierende Maßnahme und 

ist entsprechend den grünordnerischen Festsetzungen zu erhalten und zu pfle-
gen. 

 
7.2 Im Falle möglicher Staubentwicklung, z.B. während trockener Wetterlagen, ist die 

Fläche des Sondergebietes mit Wasser zu berieseln. 
 
8. Abstandsflächen: 
 
 An den Grundstücksgrenzen sind die gemäß Art. 6 der BayBO vorgeschriebenen 

Abstandsflächen einzuhalten. 
 
9. Grünordnung:  
 
9.1 Private Grünflächen G01 - Zweckbestimmung " Straßenbegleitgrün"  
 
 Die Fläche G01 ist in einer Breite von 5,00 m anzulegen. Bauliche Anlagen sowie 

Stellplätze für PKW's in der Grünfläche sind unzulässig. 
 
 Auf der Fläche G01 sind straßenbegleitend zur Staatsstraße 2335 und zur Ein-

grünung des Plangebietes heimischen Laubbäume als Hochstämme in einem 
Abstand von mind. 7,50 m Abstand zum Fahrbahnrand sowie Hecken aus heimi-
schen Sträuchern gem. Pflanzlisten A und B zu pflanzen. Die Hecken sind insel-
artig anzulegen und in den Zwischenräumen die Hochstämme an den durch 
Planzeichen festgesetzten Standorten, die das Lichtraumprofil einhalten, zu 
pflanzen. 

 Die Flächen unter den Hochstämmen sowie die restlichen Flächen außerhalb de r 
Strauchhecken sind als offene Wiesenflächen mit gebietsheimischen, standortty-
pischen Gras-Kraut -Bewuchs zu gestalten und dauerhaft zu pflegen. 

 Die Standorte der zu pflanzenden Bäume können geringfügig verändert werden, 
wenn aus verkehrstechnischen oder aus Gründen der erforderlichen Spar-
tentrassen bzw. Versickerungsanlagen eine Pflanzung am vorgesehenen Stand-
ort nicht möglich ist. Die Anzahl und Art der Bepflanzung muss dabei im Grund-
satz erhalten bleiben. 

 
 Versiegelungen und Unterbrechungen sind mit Ausnahme der bestehenden Zu-

fahrt und der Durchführung des bestehenden verrohrten Entwässerungsgrabens 
unzulässig.  

 
9.2 Private Grünfläche (G05) mit Zulässigkeit von privaten Verkehrs- und La-

gerflächen 
 
 Innerhalb dieser Fläche sind befestigte Flächen im Rahmen der maximal zulässi-

gen GRZ zulässig. Eine negative Beeinträchtigung der zu haltenden Gehölze ist 
durch geeignete  Maßnahmen (Baumschutz) auszuschließen. Die verbleibende 
Fläche ist als Wiesenflächen mit einer gebietsheimischen, standorttypischen An-
saat anzulegen und dauerhaft zu erhalten. 

 Zusätzlich ist östlich des Grabens, zwischen Böschungsoberkante Graben und 
Baugrenze SO2, ein Erdwall in einer Höhe von 1,00 m, Breite von 4,50 m und 
Böschungsneigung 1:2 zu errichten. 

 

TEIL B. GELÄNDESCHNITTE M 1/200 
 

TEIL E. VERFAHRENSVERMERKE  
 
 
1. Der Stadtrat der Stadt Geisenfeld hat in der Sitzung vom .......................... gemäß  
 § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans be-

schlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am .................... ortsüblich bekannt 
gemacht.  

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentli-

cher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans in der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom .................... 
bis ....................  stattgefunden. 

 
 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans in der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom .................... 
bis ....................  stattgefunden. 

 
 
4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 

.................... wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... beteiligt. 

  
 
5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit integrierter Grünord-

nung in der Fassung vom .................... wurde mit der Begründung gemäß § 3 
Abs.2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... im Rathaus Geisen-
feld öffentlich ausgelegt. 

 
 
6. Die Stadt Geisenfeld hat mit Beschluss des Stadtrates vom .................... den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .................... als Satzung beschlossen. 

 
 Geisenfeld, den ...............       ............................. 
             Paul Weber            
            (1. Bürgermeister) 
 
7. Ausgefertigt 
 
 Geisenfeld, den ...............       ............................. 
             Paul Weber            
            (1. Bürgermeister) 
 
 
8. Der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde am 

...................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt ge-
macht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem 
Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der vorha-
benbezogene Bebauungsplan ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen des 
§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB 
wird hingewiesen. 

 
 Geisenfeld, den ...............       ............................. 
             Paul Weber            
            (1. Bürgermeister) 
 
 

TEIL C. PLANZEICHEN 
 
 FESTSETZUNGEN 
 
 Planzeichen nach der Planzeichenverordnung PlanZV vom 18.12.1990 
 
1. Art der baulichen Nutzung  
 
       Sonstiges Sondergebiet mit Nutzungsbereichen SO1 – SO3 
  Zweckbestimmung: Betonwerk zur Produktion von Transportbeton und 

zur Aufbereitung von Recyclingkies  
 
2.  Baugrenzen 
 
  Baugrenze 
 
3. Verkehrsflächen 
 
3.1  Straßenverkehrsfläche 
 
3.2  Straßenbegrenzungslinie 
 
3.3  Einfahrtbereich 
 
3.4  Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 
 
4. Flächen für Versorgungsanlagen 
 
4.1  Flächen für Versorgungsanlagen 
 
4.2  Zweckbestimmung: Elektrizität  
 
5. Grünflächen 
 
5.1   Baum, zu pflanzen 
 
5.2   Strauch, zu pflanzen 
 
5.3   Baum, zu erhalten 
 
5.4   Private Grünfläche (GO1): Straßenbegleitgrün 
 
5.5  Private Grünfläche (GO5) mit Zulässigkeit von privaten Verkehrs- und 

Lagerflächen  
 
5.6  Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Be-

grünung (GO3) 
 
5.7  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Be-

grünung (GO2 und GO4) 
 
6. Sonstige Planzeichen 
 
6.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
 
6.2  St Umgrenzung von Flächen für Stellplätze 
 
6.3     5,0 Maßzahl in Metern, z.B. 5,0 m 
 
6.4   Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
 

6.5  Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 
(Anbauverbotszone) 

 
6.6  Baubeschränkungszone 
 
 
 HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 
1.   bestehende Flurgrenzen 
 
2.   aufzuhebende Flurgrenzen 
 
3. 2306 Flurnummern (z.B. 2306) 
 
4.   Bebauung Bestand 
 
5. 364.76 Höhen des vorhandenen Geländes ü.NN (z.B. 364,76 m)  
 
6.   Hauptversorgungsleitung unterirdisch  
 
7.   Hauptversorgungsleitung oberirdisch 
 
8.      A-A Schnittverlauf, z.B. A-A 
 
9.   Sichtdreieck mit Maßangaben 
 Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen 

dürfen außer Zäunen neue Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, 
Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art und Zäune sowie Stapel, 
Haufen u.ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände 
dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die 
Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- 
und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände 
gelagert oder hinterstellt werden, die diese Höhe überschreiten. Dies 
gilt auch für die Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im Bereich 
der Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen. 

 
10. Graben (Bestand) 
 
11.  Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im  Sinne des 

Naturschutzrechts - Biotop mit Biotopnummer – Fläche des zu 
ersetzenden Biotops 

  
 
 

9.3 Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Begrü-
nung (G03)  

 
 Auf der festgesetzten Fläche G03 zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen ist in einer Breite von mind. 5,00 m zwischen 
Grundstücks- und Geltungsbereichsgrenze die bestehende Vegetation aus hei-
mischen Bäumen und Sträuchern zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Sind im 
Bereich SO3 Gebäude höher als 25,00 m zur Errichtung vorgesehen, ist der 
Grünstreifen in einer Gesamtbreite von 10,00 m zu sichern und dauerhaft zu er-
halten. 

 Zusätzlich ist in den Bereichen, wo keine Einfriedung z.B. mit Betonblocksteinen 
(für Lagerboxen) vorgesehen ist, ein Erdwall in einer Höhe von 1,00 m, Fußbreite 
von mind. 5,00 m und Böschungsneigung von maximal 1:2 oder flacher vor der 
Bestandsvegetation zu errichten und mind. 3-reihig mit heimischen, autochtho-
nen Bäumen und Sträuchern (bevorzugt Vogelnährgehölze) gem. Artenliste zu 
bepflanzen. Die restlichen 0,50 cm Randstreifen ist als artenreicher Saum durch 
Ansaat von regionalem Saatgut zu entwickeln. 

 Der bepflanzte Wallbereich kann zur Erreichung des 10,00 m breiten Gehölzstrei-
fens ebenfalls mit eingerechnet werden. 

 Die Wälle sind entsprechend so zu errichten, dass ein Abrutschen in die Be-
standsvegetation (z.B. durch Schubsicherungen) vermieden wird. 

 Bei Ausfall von Gehölzen, z.B. durch Sturmschäden o.ä., sind Nachpflanzungen 
in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde spät. in der darauffolgenden 
Pflanzperiode gemäß Pflanzliste A und B vorzunehmen.  

 
9.4 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Begrü-

nung (G02 und G04)  
 
 Die festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen sind in einer Breite von mind. 5,00 m anzulegen. 
  
 Mit dem Ziel der Eingrünung und Sichtschutz des Plangebiets ist in den Berei-

chen, wo keine Einfriedung z.B. mit Betonblocksteinen (für Lagerboxen) vorge-
sehen ist, ein Erdwall in einer Höhe von 1,00 m, Fußbreite von mind. 5,00 m und 
Böschungsneigung von maximal 1:2 oder flacher vor der Bestandsvegetation zu 
errichten und mit heimischen, autochthonen Sträuchern (bevorzugt Vogelnährge-
hölze) gem. Artenliste zu bepflanzen.  

 Die Wälle sind entsprechend so zu errichten, dass ein Abrutschen in die Be-
standsvegetation (z.B. durch Schubsicherungen) vermieden wird. 

 Dieser Wall und sowie die Flächen G02 und G04 sind mit einer mind. 3-reihige 
Hecke aus heimischen strandorttypischen Laubbäumen und Sträuchern in einer 
Mindestbreite von 4,50 m gem. Pflanzliste A und B zu bepflanzen und dauerhaft 
zu pflegen. Die Randbereiche mit einer Restfläche von insgesamt 0,50 m sind als 
standorttypischer und artenreicher Saum durch Ansaat von regionalem Saatgut 
zu entwickeln. 

 Geeignete Bestandsgehölze in den anzulegenden Eingrünungsflächen sind zu 
erhalten und in die Neupflanzung zu integrieren. 

 
 Der bestehende Entwässerungsgraben ist in seinem Zustand zu erhalten und bei 

Überschneidungen ebenfalls in die Eingrünung zu integrieren. 
 Auf der Westseite des Grabens sind in der Grünfläche G04 Wartungsbuchten in 

regelmäßigen Abständen zur Grabenräumung in der Eingrünung vorzusehen. 
 
 In der Grünfläche G04 ist eine Unterbrechung in einer maximalen Breite von 5,00 

m zur Erschließung der dahinter befindlichen Fläche (Fl.Nr. 2301) zulässig. 
 

 VORHABENBEZOGENER 
  BEBAUUNGSPLAN NR. 34 
 

„FEILENMOOS – 2. ÄNDERUNG, 
SONDERGEBIET KIESABBAU, 
RECYCLINGKIES, BETONWERK 
REISINGER“ 

 
STADT GEISENFELD 

 
 
STADT:       GEISENFELD 
LANDKREIS:       PFAFFENHOFEN / ILM 
REGIERUNGSBEZIRK:     OBERBAYERN 
 
 
FASSUNG VOM:       19.08.2021 
Verfahren gem. § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB 
„Entwurf“ 
 
ZEICHNUNGSMASSTAB: 
 
ÜBERSICHTSPLAN      M 1/5.000 
LAGEPLAN       M 1/1.000 
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PRÄAMBEL  
 
 
Die STADT GEISENFELD, Landkreis Pfaffenhofen, erlässt aufgrund 
 
- der §§ 2 Abs.1, 9, 10 und 12 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
 
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
 
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 
 
in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung den 
 
VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 34 „FEILENMOOS – 2. ÄNDERUNG, 
SONDERGEBIET KIESABBAU, RECYCLINGKIES, BETONWERK REISINGER“ als 
SATZUNG 
 
Bestandteile der Satzung: 
 

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan N r .  34 "Feilenmoos – 2. Änderung, 
Sondergebiet Kiesabbau, Recyclingkies, Betonwerk Reisinger" in der Fassung vom 
.................... . 

 
• Die Geländeschnitte A-A und B-B zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 34 

"Feilenmoos – 2. Änderung, Sondergebiet Kiesabbau, Recyclingkies, Betonwerk 
Reisinger" in der Fassung vom .................... ., 

 
• Der Vorhaben- und Erschließungsplan vom .................... . 

 
Mit beigefügt sind: 
 

• die Begründung in der Fassung vom .................... , 
 

• der Umweltbericht in der Fassung vom .................... , 
 

• naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
vom .................... . 

 

9.5 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (AE1) - Ausgleichsfläche 

 
 Aufgrund des Leader-Projektes „Seenplatte Feilenmoos – Erstellung eines inte-

grierten Nutzungskonzeptes für die Nachnutzung der Kiesabbauflächen im Fei-
lenmoos und Unteres Ilmtal“ von 2018 wurde zwischen der Fa. Reisinger und 
dem Landratsamt Pfaffenhofen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 08.11.2019 
bezüglich der gesamtheitlichen Gebietsentwicklung geschlossen. Hinsichtlich des 
erforderlichen Ausgleichsflächenbedarfs  u.a. zu vorliegendem Bebauungsplan 
wurde folgende Vereinbarung geschlossen:  

 Wenn die Gebietsentwicklung mit den naturschutzfachlichen Vereinbarungen 
gemäß LEADER erfolgt und umgesetzt wird ist der Eingriff auf der Planfläche 
nach dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ zu bilanzieren 
und innerhalb des Leader-Konzepts auf einer separaten Fläche auszugleichen. 

 Sollte LEADER nicht umgesetzt werden, wird der gesamte See K1 in einer Ge-
samtgröße von ca. 13,74 ha (Wasser- und Landfläche) als Ausgleich für vorlie-
gende Bauleitplanung herangezogen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Übersicht - und Lageplan Ausgleichsfläche AE 1 (Quelle: BayernAtlas; download v. 13.09.2019) 
 

 Der Ausgleichsflächenbedarf für vorliegendes Vorhaben beträgt: ca. 12.194 m²  
  

Zielarten:  
Vögel, spez. Limikolen, Insekten und Amphibien 

 
 Sollte Leader kommen, wird die Ausgleichsfläche von 12.194 m² wie oben 

erwähnt, innerhalb des Leader-Konzepts ausgeglichen 
 
 Es wurden in Abstimmung mit der UNB Bereiche festgelegt, in denen dieser 

Ausgleich stattfinden soll. Die vorgeschlagenen Bereiche haben eine gesamte 
Flächengröße von ca. 32.224 m², es wird aber nur eine Fläche von 12.194 m² 
benötigt. Die exakte Lage des Ausgleichs is t  im Zuge des weiteren 
Genehmigungsverfahrens, in Abstimmung mit der UNB festzulegen. 

 

See K1 
AE 1 

Betriebsgelände 
Kiesabbau 

Betriebsgelände 
Betonwerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 2: Seenplatte Feilenmoos - Integriertes Nachfolgenutzungskonzept Kiesabbauflächen im Feilenmoos und 
Unteres Ilmtal Leader-Projekt der Lokalen Aktionsgruppe Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm – mögliche Aus-
gleichsflächen (gelb markiert) 

  
 Die Ausgleichsflächen sind dinglich zu sichern sowie gemäß dem Entwicklungs-

ziel dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.  
 

Spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Anlage sind diese herzustellen. 
Pflanzungen sind fachgerecht durchzuführen und entsprechend zu pflegen. Aus-
fälle sind umgehend zu ersetzen. 
Die Ausgleichsmaßnahmen sind im Zuge einer ökologischen Baubegleitung um-
zusetzen. 
 
Das mit Planzeichen Nr. 11 dargestellte bestehende Biotop Nr. 7235-1234-018 
"Weiher östlich von Forstwiesen" (Aufnahme vom 07.10.2013) besitzt eine Größe 
von ca. 1.522 m² und ist entsprechend den Vorgaben der saP zu verfüllen. Die 
Biotopfläche ist im Verhältnis 1:3 in Form von Ersatzgewässern, welche in den 
gelben Bereichen gemäß Abb. 2 in Abstimmung mit der uNB Paf, auszugleichen 
sind. Die exakte Lage ist im Zuge des Genehmigungsverfahrens festzulegen. 

 

potenzielle Bereiche 
für Ausgleich, 
gesamt ca. 32.224 m² 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Lage und Größe Bestandsbiotop Nr. 7235-1234-018 (Quelle: Fis-Natur-Online, LfU Bayern; down-
load v. 12.08.2019) 

 
 Die Ausgleichsflächen sind dinglich zu sichern sowie gemäß dem Entwicklungs-

ziel dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.  
Spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Anlage sind diese herzustellen. 
Pflanzungen sind fachgerecht durchzuführen und entsprechend zu pflegen. Aus-
fälle sind umgehend zu ersetzen. 

 
9.6 Artenschutz 

 
 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung liegt den Unterlagen bei mit folgen-

den Ergebnissen bzw. Maßnahmen, welche durchzuführen sind: 
 
 Maßnahmen zur Vermeidung: 
 

V 1: 
 Gehölzbeseitigungen und die Baufeldräumung erfolgen nur außerhalb der 

Vogelschutzzeiten (1. März bis 30. September) zwischen Oktober und 
Fe1ruar. 

V 2: 
 Die Rodung von Bäumen und Sträuchern, und insbesondere von Vegetati-

onsbeständen/Sonn- und Eiablageplätze im Bereich der Goldammer- und 
Zauneidechsen Fund- und Brutorte, wird auf das notwendige Mindestmaß 
beschränkt und wird durch Neupflanzungen im Verhältnis 1:1 ausgeglichen. 

Diese verbliebenen Vegetationsbestände werden während der Bauarbeiten 
durch einen Bauzaun geschützt. 

V 3: 
 Der Verlust des Stillgewässers auf dem Betriebsgelände der Firma Reisin-

ger muss ausgeglichen werden. Die Lage eines Ersatzgewässers bzw. die 
entsprechenden Maßnahmen sind den weiteren Planungsunterlagen (siehe 
Festsetzungen Pkt 9.5 Abb. 02) zu entnehmen. Der baubedingte Eingriff in 
den Lebensraum von Amphibien ist unter Beachtung der Lebenszyklen der 
Arten (Erdkröte, Teichfrosch, Teichmolch) vorzunehmen: 

- außerhalb der Laichzeit, in der Mobilitätsphase der Amphibien bzw. nach 
Verlassen des Gewässers und bevor die Teichfrösche im Gewässer über-
wintern: im September. 

- Zusätzlich ist ein Monitoring notwendig, um sicher zu gehen, dass die 
Amphibien das Gewässer verlassen haben. Hier ist ein frühes Flächenma-
nagement erforderlich. 

- Hinweis: Ein frühzeitiges Umsetzen von Amphibien noch vor dem Ablai-
chen ist auch möglich, soll aber nur in Absprache mit der biologischen 
Fachkraft erfolgen. Dies setzt aber ein Ersatzlebensraum voraus, der bei 
Bedarf zuvor erstellt und auch wirksam sein muss. 

Die Rodung des Gehölzbestandes muss vor dem September im Winter 
(Okt. bis Feb.) vorgenommen werden (Brut Vögel). 

V 4: 
 Bauliche Eingriffe in für die Zauneidechse nutzbare Strukturen, insbeson-

dere im Südteil des Planungsraumes, dürfen nur während der Aktivitäts-
phase der Art stattfinden, so dass Tiere, die sich in diesem Bereich aufhal-
ten, selbstständig ausweichen können. Erd- und Bodenarbeiten sind nur im 
Zeitraum April bis Mitte/Ende Mai bzw. August bis Mitte/Ende September 
möglich. Je nach Witterungsverlauf können diese Zeiträume auch kürzer 
sein. 

 

 
Abbildung: Phänologie der Zauneidechse und Bauzeitengrafik (Quelle: Bayrisches 
Landesamt für Umwelt, Arbeitshilfe saP – Zauneidechse, Abbildung 2 Bauzeitentabelle, 
nach SCHNEEWEISS et al. (2014)) 

 
V 5 
 An den Rändern sowie auf nicht benötigten Flächen Zulassen von Selbst-

begrünung von Öd- und Sukzessionsflächen, unbewirtschafteter Brachflä-
chen, kein Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln (Nahrungsangebot 
Goldammer, Zauneidechse). 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionali-
tät (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG): 

Artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 
Funktionalität (CEF-Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten sind nicht erforderlich. 
 
Nachfolgende, weitere Maßnahmen wurden mit der uNB Pfaffenhofen abge-
stimmt und gelten zusätzlich: 

  
 1. Errichtung von Baustelleinrichtungs- und Lagerflächen außerhalb der 

bestehenden Grünstrukturen und außerhalb des Kronentraufbereichs 
bestehender Gehölze. 

 
 2. Ökologisches Monitoring während der baulichen Umstrukturierung des Be-

triebsgeländes: Beratung und Aufsicht durch geeignete biologische Fachperson 
hinsichtlich des Artenschutzes. In Abstimmung mit der uNB sind sowohl bei der 
Entfernung von baulichen Anlagen als auch bei Baumfällungen von Bäumen mit 
einem Stammumfang ab 100 cm vor Fällung auf Höhlen und Strukturen zu kon-
trollieren. Ebenso ist ein möglicherweise erforderlicher Ausgleich mittels Nisthil-
fen abzuklären und rechtzeitig zu koordinieren. 

 
9.7 Begrünung von Stellplätzen  
 
 Je angefangene sechs (6) Stellplätze ist mindestens ein heimischer Laubbaum 

als Hochstamm (StU mindestens 14-16) nach Pflanzliste A (siehe Anhang) zu 
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

 Die Stellplätze sind ausschließlich in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau mit 
ungebundenem Belag sowie ohne feste bauliche Einfassung herzustellen (z.B. 
wassergebundene Decke, Holzbohlen als Abgrenzung). Jegliche Versiegelun-
gen, u.a. auch mit Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenfugen o.ä., sowie feste 
bauliche Einfassungen sind unzulässig. 

 
9.8 Pflanzvorgaben für Pflanzlisten A und B 
 
 Die Begrünung aller Flächen hat mit autochthonen gebietsheimischen, standort-

gerechten Gehölzen und Gras-Kraut-Ansaaten gem. der Pflanzlisten A und B zu 
erfolgen. 

 
 Pflanzenqualität für Bäume in der mit G01 gekennzeichneten Fläche:  
 Mindestqualität 3 x verpflanzt, mit Ballen,  

16-18 cm Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe 
 
 Pflanzenqualität für Bäume innerhalb der PKW-Stellplätzen und in der mit G02, 

G03 und G04 gekennzeichneten Fläche: 
 Mindestqualität 3 x verpflanzt, mit Ballen,  

14-16cm Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe 
 
 Pflanzenqualität für Sträucher: 
 Mindestqualität 2 x verpflanzt, 60-100 cm hoch 

Pflanzdichte: in Gruppen von 3 bis 7 Pflanzen, Pflanzenabstand 1,5 x 1,5 m 
 
  Qualität Saatgut 
  Regionales, gebietseigenes Saatgut (Produktionsraum Nr. 8 Alpen und Alpenvor-

land; Ursprungsgebiet Nr. 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion) 
  Mischungsverhältnis Blumen/Kräuter - Gräser mind. 50:50 
 
  Bei Neupflanzungen ist ausreichender Wurzelraum gem. FLL –Empfehlungen für 

Baumpflanzungen (mind. 12 m³) sicherzustellen. 
  Mindestmaß Baumgruben: 1,5 x 1,5 x 0,80 m; bei Parkplätzen wird für eine gute 

Baumentwicklung ein Wurzelraum von 2 Parkplatzflächen empfohlen. 
 

5.2  Abstände bei Pflanzungen 
 
 Bei Pflanzungen entlang von Grundstücksgrenzen, wird auf die Grenzabstands-

regelungen (siebter Abschnitt: Nachbarrecht) des Bayerischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bürgerlichen Gesetzbuches (AG BGB) hingewiesen. 

 
5.3 Oberbodenlagerung 
 
 Für Abtrag, Lagerung und Einbau von Oberboden gilt die DIN 18915 „Bodenar-

beiten für vegetationstechnische Zwecke. Der gewonnene Boden ist in nutzba-
rem Zustand zu halten. 

 
5.4  Freiflächengestaltungsplan 

 
Die vorgesehene Nutzung der nicht bebauten Flächen, der Nachweis des Ver-
siegelungsgrades, Maßnahmen zur Grünordnung  – insbesondere Vegetations-
planung – sind gemäß § 7 BauVorlV in einem qualifizierten Freiflächengestal-
tungsplan darzustellen, der mit dem jeweiligen Bauantrag einzureichen ist. Der 
geprüfte Plan wird Bestandteil der Baugenehmigung. 
 

5.5 Ausgleichsflächen 
  
 Die Ausgleichsflächen sind durch die Gemeinde dem Ökoflächenkataster beim 

Landesamt für Umwelt (LfU) zu melden. 
Die Hege der Gewässer hat naturschutzfachlichen Grundsätzen zu entsprechen 
und darf dem Entwicklungsziel nicht entgegenstehen. 

 
6. Niederschlagswasserbeseitigung: 
 

Grundlage für die Wertungen zur Ausführung der Versickerung oder der Einlei-
tung des überschüssigen Niederschlags sind die technischen Regeln: das Ar-
beitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung 
von Niederschlagswasser) und das Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfeh-
lungen zum Umgang mit Regenwasser) in den jeweils aktuellen Fassungen. 

  
7. DIN-Vorschriften, auf die in den textlichen Festsetzungen und Hinweisen des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 34 „Feilenmoos – 2. Änderung, Son-
dergebiet  Kiesabbau, Recyclingkies, Betonwerk Reisinger“, Stadt Geisenfeld 
verwiesen wird, sind über den Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Heraus-
geber sämtlicher DIN-Vorschriften ist das Deutsche Institut für Normung e. V., 
Berlin. Die DIN-Vorschriften finden jeweils in der bei Rechtskraft dieser Satzung 
geltenden Fassung Anwendung. Ebenso wie die der Planung zugrunde liegen-
den Gesetze, Verordnungen, Erlasse sowie die fachlichen Regelwerke der For-
schungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) und das 
Merkblatt „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 (R2), können diese bei 
der Stadt Geisenfeld zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden.  

 

TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBER-
NAHMEN  

 
 
1. Wasserwirtschaft:  
 
1.1 Sollten im Verfahren oder bei Baumaßnahmen Bodenverunreinigungen festge-

stellt werden, sind das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt und das Landratsamt 
Pfaffenhofen zu informieren. 

 
1.2 Es wird empfohlen, für die Auffüllung des Geländes ausschließlich schad-

stofffreien Erdaushub ohne Fremdanteile (Z0-Material) zu verwenden. Die Auffül-
lung ist ggf. zu beantragen. Auflagen werden im Zuge des BImSchG-Verfahrens 
festgesetzt. 

 
1.3 Für den Bereich Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die 

fachkundige Stelle am Landratsamt Pfaffenhofen zu beteiligen. Es ist darauf zu 
achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund gelangen. Dies 
gilt besonders während der Bauarbeiten. 

 
2. Immissionsschutz: 
 
 Für das Vorhaben ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich. 

Auflagen werden im immissionsschutzrechtlichen Verfahren festgesetzt. 
 
3. Bauverbot: 
 
 Entlang der freien Strecke von Staatsstraßen gilt gem. Art. 23 Abs.1 Bayerisches 

Straßen- und Wegegesetz BayStrWG für bauliche Anlagen bis 20 m Abstand 
vom äußeren Rand der Fahrbahn ein Bauverbot. 

 
 Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Art. 23 BayStrWG inner-

halb der Anbauverbotszone unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind 
sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers nicht gestört wird. 

 
 Eine Ausnahme von der Anbauverbotszone von 20 m gemessen vom Fahrbahn-

rand, kann ausschließlich für die Errichtung von Lärmschutzanlagen (Wall, Wand, 
Wall-Wand-Kombination) und deren Bepflanzung zugelassen werden. 

 
 Bäume und Lärmschutzanlagen dürfen nur mit einem Mindestabstand von Bäu-

me 7,50 m, Damm > 3,0 m vom Fahrbahnrand der Straße errichtet werden (§ 1 
Abs. 6 Nr. 9 BauGB, Sicherheit des Verkehrs, unter Berücksichtigung der RPS 
bzw. RAL). 

 
 Baubeschränkung: 
 
 Entlang Staatsstraßen ist gem. Art. 24 Abs. 1 BayStrWG für bauliche Anlagen bis 

40 m Abstand vom äußeren Rand der Fahrbahndecke die Zustimmung der Stra-
ßenbauverwaltung notwendig.   

 
4. Bodendenkmäler: 
 
 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen gemäß Art. 8 Abs. 1-2 

Denkmalschutzgesetz DSchG der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde. 

 
5. Grünordnung: 
 
5.1  Baumpflanzungen 
  
  Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt "Bäume, unterirdische 

Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen, Ausgabe 2013 (R2) – siehe hier u.a. Abschnitt 3 und 6- zu beachten. Es 
ist sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung 
und Erweiterung von Telekommunikationslinien nicht behindert wird. 

 

  Pflanzlisten 
Alle Bäume und Sträucher sind aus regionaler und autochthoner Herkunft zu be-
ziehen. 

 
Pflanzenliste A (Bäume) 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 
Acer campestre Berg-Ahorn 
Betula pendula Weißbirke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Crataegus monogyna Weißdorn 
Fagus sylvatica Buche 
Prunus avium Vogelkirsche 
Prunus padus Traubenkirsche 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Sorbus aria Schwed. Mehlbeere 
Sorbus aucuparia Vogelbeere 
Tilia cordata Winter-Linde 
Pyrus spec, Malus spec., etc. Wildobstbäume  
 
Pflanzenliste B (Sträucher) 

Corylus avellana Haselnuss 
Cornus sanguinea Hartriegel 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Hippophae rhamnoides Sanddorn 
Ligustrum vulgare Liguster 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Prunus spinosa Schlehdorn 
Rhamnus carthartica Kreuzdorn 
Ribes uva-crispa Stachelbeere 
Rosa arvensis Feldrose 
Rosa canina Hundsrose 
Rosa rubiginosa Zaunrose 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
  

9.9 Pflege / Unterhaltung 
 
 Zur dauerhaften Sicherung der grünordnerischen Festsetzungen und zum Erhalt 

der Qualität der Eingrünungs- und Freiflächen ist eine dauerhaft fachgerechte 
Pflege unerlässlich. Die Pflanzungen haben fachgerecht gemäß DIN 18320, 
18916 und 18917 zu erfolgen und sind nach Inbetriebnahme der Baumaßnahme 
in der folgenden Vegetationsperiode fertig zu stellen. 

 Bei Abgang von Gehölzen sind Ersatzpflanzungen in Abstimmung mit der Ge-
nehmigungsbehörde vorzunehmen. Dabei sind die festgesetzten Gehölzarten 
und Mindestqualitäten zu verwenden. Der Erhalt der Anpflanzungen ist in Art und 
Form dauerhaft sicherzustellen. 

 
10. Niederschlagswasserbeseitigung 
 

Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dächern und befestigten Flächen ist 
über Sammelbecken aufzufangen und kann für die Produktion zur Herstellung 
von Beton und für die Aufbereitung von Recyclingmaterial (Waschwasser für Re-
cyclinganlage) verwendet werden.  
Überschüssiges unverschmutztes Niederschlagswasser von Dächern und befes-
tigten Flächen, das nicht über Sammelbecken aufgefangen werden kann, ist über 
Mulden innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Plangebietes zu versi-
ckern. Ist eine Versickerung über Mulden nicht möglich, kann das unverschmutz-
te Niederschlagswasser in Kiesweiher eingeleitet werden. 
Die Ausführung der Niederschlagsentwässerung ist im Detail in einem Gutachten 
darzustellen und zu bewerten. 

 


